3. Grundsätze der Personalhygiene

Geltungsbereich:

· Pflege

· Hauswirtschaft

Information der Mitarbeiter und Dokumentation:

· bei Beschäftigungsbeginn (z.B. durch Merkblatt und Einarbeitungskonzept)

· jährliche Schulung aller Mitarbeiter

Für das Arbeiten in der Küche ist Voraussetzung, dass eine Erstbelehrung gemäß § 43 IfSG vom Gesundheitsamt vorgenommen worden ist. Danach ist eine jährliche innerbetriebliche Nachbelehrung vorzunehmen. 

Diese Belehrung zur Personalhygiene wird auch jährlich für das Pflegepersonal durchgeführt.

	Hände-hygiene


	· Händewaschungen erfolgen 

· vor Dienstbeginn (vor Aufnahme der pflegerischen oder hauswirtschaftlichen Tätigkeiten) ,

· bei Dienstende, 

· bei optischer Verschmutzung und 

· nach Toilettenbenutzung.

· Händedesinfektionen erfolgen 

· vor Dienstbeginn, 

· bei Dienstende, 

· vor invasiven Maßnahmen (z.B. Legen eines Blasenverweilkatheters auch wenn Handschuhe getragen werden)

· vor Tätigkeiten mit Kontaminationsgefahr (z.B. Aufziehen von Medikamenten)

· nach dem Naseputzen bzw. bei Schnupfen

· vor und nach Kontakt mit infektiösen Bewohnern oder Material, 

· vor und nach Pausen, 

· vor Speisenausgabe, 

· nach Toilettenbesuch und bei Bedarf.

Merke: 

Kontaminierte Hände ( desinfizieren

Schmutzige Hände     ( erst waschen, dann desinfizieren

Grobe Verschmutzungen werden erst mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten Einmalhandtuch entfernt.

· Hautschutz und Hautpflege erfolgen bei Dienstbeginn, bei Dienstende, bei längeren Pausen und bei Bedarf.

· Geeignete Handschuhe (siehe Handschuhplan)werden angezogen 

· bei unreinen Arbeiten (z.B. Körperausscheidungen, Schmutzwäsche)

· bei Kontakt zu infektiösen Bewohnern und Material

· bei Kontakt mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln und bei Bedarf.



	Fingernägel
	Fingernägel müssen kurz, sauber und unlackiert sein.



	Haare
	Die Haare sollten gepflegt sein. Lange Haare sind zusammenzubinden. Barthaare sind kurz zu halten.



	Körper-

pflege
	Regelmäßige Körperpflege ist selbstverständlich.



	Schmuck
	Schmuck (auch Uhren) an Händen und Unterarmen sowie Halsketten und Ohrhänger sind aus Gründen der Hygiene und des Arbeitsschutzes vor Arbeitsbeginn abzulegen. Größere Piercings sind eventuell abzutapen.



	Arbeits-kleidung
	Die Arbeitskleidung muss sauber und hygienisch (bei mindestens 60° C) waschbar sein.

Vor Arbeitsbeginn erfolgt der Wechsel von Straßenkleidung gegen Dienstkleidung.

Bei Verlassen des Alten- und Pflegeheimes (z.B. Arztbesuch mit Bewohner) ist ein Bekleidungswechsel erforderlich.

Bei Verschmutzung oder Kontamination der Arbeits- und Schutzkleidung wird diese gewechselt.

Bei Dienstende wird die Arbeitskleidung gegen die Straßenkleidung getauscht. (siehe auch UVV)



	Schuhe
	Vor Dienstbeginn sind die Straßenschuhe gegen die Arbeitsschuhe zu tauschen. Diese müssen vorne geschlossen sein, hinten mindestens 1 Riemchen haben und eine rutschfeste Sohle aufweisen. Während der Arbeit müssen hygienisch waschbare Socken getragen werden.

Die Arbeitschuhe sind bei Verschmutzungen sofort zu reinigen und eventuell zu desinfizieren.

Nach Dienstende sind die Arbeitsschuhe gegen Straßenschuhe zu tauschen.



	Essen-einnahme
	Gegessen oder geraucht wird nur in den dafür vorgesehenen Räumen.



	Infektions-schutz
	Erkrankungen mit Arbeitsverbot laut Infektionsschutzgesetz sind sofort der Leitung mitzuteilen.



	Wunden
	Offene kleine Wunden sind mit wasserdichtem, gut abdeckendem Pflaster zu verbinden. Beim Umgang mit Lebensmitteln werden zusätzlich Handschuhe oder Fingerlinge getragen.
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